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1.1 Grundlagen und Rahmenbedingungen 

Die Rahmenbedingungen für den Nahverkehrsplan sind sowohl durch übergeordne-

te Ziele der Stadt Mainz als auch durch rechtliche Vorgaben gesetzt. Daraus resul-

tierend dient der Nahverkehrsplan als Grundlage für die Vergabe von öffentlichen 

Dienstleistungsaufträgen (ÖDA) und der Steuerung der ÖPNV-Entwicklung durch 

die Stadt Mainz. 

1.1.1 Rolle und Bedeutung des Nahverkehrsplans als Steuerungs-

instrument für Mainz 

Der Nahverkehrsplan beschreibt die Qualität des ÖPNV und dessen räumlichen und 

zeitlichen Umfang sowie die in den nächsten Jahren umzusetzenden Maßnahmen 

im ÖPNV. Diese Inhalte leiten sich aus der räumlichen Struktur und Entwicklung der 

Stadt, den städtischen Zielen für die zukünftige Mobilität und den rechtlichen Vorga-

ben ab. 

Insofern spielt der NVP eine wichtige Rolle, da er im Zuge der Vergabe Grundlage 

für die vom Verkehrsunternehmen zu erbringende Leistung ist. Hierfür gehen über 

das gute und bereits im letzten Nahverkehrsplan verankerte Angebot des Status quo 

deutliche Verbesserungen und Optimierungen des Bus- und Straßenbahnnetzes ein. 

Außerdem sind darüber hinausgehende Weiterentwicklungen intermodaler Angebo-

te, verbesserte digitale Informations- und Vertriebswege und die gesetzlich geforder-

te Barrierefreiheit des ÖPNV im fortgeschriebenen Nahverkehrsplan verankert. 

In diesem Zusammenhang steuert die Stadt auch die Entwicklung einer barrierefrei-

en Infrastruktur mit dem Nahverkehrsplan, in dem die Priorisierung des barrierefrei-

en Haltestellenausbaus ausgewiesen wird. 

1.1.2 Über Mainz und die Organisation des ÖPNV in Mainz 

Vorstellung von Mainz 

Mainz als Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz hatte zum Stand 30.04.2018 

215.824 Einwohner mit Hauptwohnsitz. Das Stadtgebiet der Stadt Mainz erstreckt 

sich über eine Fläche von ca. 97,8 km², die mittlere Einwohnerdichte liegt damit bei 

ca. 2.200 Einwohnern pro km². Gegenüber den Einwohnerständen der letzten Fort-

schreibungen der Nahverkehrspläne - 2005 mit 191.411 und 2010 mit 198.276 Ein-

wohnern - lässt sich ein deutliches Bevölkerungswachstum verzeichnen. Raumstruk-

turell zeigt sich, dass Mainz sowohl über eine geschlossene Kernstadt mit dicht be-

1 Rahmenvorgaben für die ÖPNV-Entwicklung in Mainz 
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siedelten Stadtteilen, als auch über kleinere Stadtteile außerhalb der Kernstadt ver-

fügt. Diese sind teilweise durch weite landwirtschaftlich genutzte Flächen von der 

Kernstadt getrennt, was die Bedienung mit dem ÖPNV vor besondere Herausforde-

rungen stellt.  

Als Oberzentrum verfügt Mainz über ein breites Versorgungsangebot, besonders 

hervorzuheben ist hierbei der Bildungsbereich mit Universität (einschließlich großem 

Uniklinikum), Hochschule und einer Bandbreite von weiterführenden Schulen. Dar-

über hinaus ist die Stadt Mainz wichtiger Arbeitsstandort, mit Arbeitgebern wie u.a.  

die Schott AG, das Medienzentrum und das ZDF. 

Organisation des ÖPNV in Mainz 

Die Landeshauptstadt Mainz ist Aufgabenträger für den ÖPNV im Stadtgebiet. Die 

Aufgabenträgerschaft leitet sich dabei aus dem rheinland-pfälzischen Nahverkehrs-

gesetz (§ 5 Abs.1 NVG) ab. Die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH erbringt als 100-

prozentige Tochter der Mainzer Stadtwerke AG weit überwiegend die ÖPNV-

Dienstleistungen Bus und Straßenbahn. Dabei wird das Liniennetz der Straßenbah-

nen und der Busse als ein Netz betrieben, was auch zukünftig so beibehalten wer-

den soll. Ergänzt wird das Netz der MVG durch ein- und ausbrechende Verkehre 

des Regionalbusanbieters Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH (ORN), Tochterge-

sellschaft der DB Regio AG. Bei den aktuellen Linien 620, 652 und 657 liegt die Auf-

gabenträgerschaft innerhalb der Stadtgrenzen bei der Stadt Mainz. Für die Regional-

linien 650 und 660 hat die Stadt Mainz von der Möglichkeit nach §6 Abs. 9 NVG Ge-

brauch gemacht und die Aufgabenträgerschaft auf den Zweckverband Schienenper-

sonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd übertragen. Im Binnenverkehr der Stadt 

Mainz stellen sie eine Ergänzung zum Angebot der MVG dar. Fahrweg, Haltepunkte 

und Services dieser Linien sind bei Neukonzessionierung in das Netz der MVG nach 

Vorgaben des Aufgabenträgers zu koordinieren und zu integrieren. Hierbei wird da-

rauf geachtet, dass keine konkurrierenden Parallelverkehre generiert werden, son-

dern diese Linien als ergänzende Relationen im Sinne einer Verbesserung des Ge-

samt-ÖV angeboten werden und Ƅ je nach Erschließungsfunktion Ƅ mehr oder we-

niger stark innerstädtische Verbindungsfunktionen übernehmen.  

Die Genehmigung der Linienkonzession der MVG wurde seitens der Genehmi-

gungsbehörde (LBM) am 10.12.2013 erteilt und läuft bis zum 31.12.2021. 

 

Ziel der Stadt Mainz ist es, dass der Betreiber des Mainzer Nahverkehrs neben den 

klassischen ÖPNV-Angeboten auch als zentraler Mobilitätsdienstleister für das be-

stehende Bike-Sharing-System tätig ist, dieses weitergeführt und fortentwickelt. 

Ebenso sollen Kooperationen mit Carsharing-Anbietern fortgeführt werden und neue 

Mobilitätsformen (z.B. sog. On-Demand-Verkehre) entwickelt und betrieben werden. 
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Von der MVG wird auch das Linienbusangebot in den sogenannten ĂAKK-

Gemeindenñ Amºneburg, Kastel und Kostheim (Ortsbezirke Wiesbaden) und in den 

Mainspitz-Gemeinden Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg im Landkreis Groß-

Gerau betrieben. Diese Bedienung ist historisch bedingt, die Gemeinden gehörten 

bis 1945 zur Stadt Mainz. Neben der ÖPNV-Bedienung erbringen die Mainzer 

Stadtwerke AG für diese Orte auch noch weitere kommunale Versorgungsdienstleis-

tungen. Ebenso werden die Gemeinden Zornheim und Wackernheim im Landkreis 

Mainz-Bingen sowie die Gemeinde Budenheim und die Stadt Hochheim am Main 

von der MVG bedient. 

Im Rahmen des Verkehrsverbundes Mainz-Wiesbaden (VMW) besteht eine Reihe 

von Busverbindungen in Kooperation mit der ESWE über das Stadtgebiet der Stadt 

Mainz hinaus in das Stadtgebiet Wiesbaden. Dies umfasst die Linien 6, 9, 28, 45 

und 47, die von der MVG und ESWE als Gemeinschaftslinien betrieben werden (ei-

ne weitere Gemeinschaftslinie 33 verkehrt ausschließlich rechtsrheinisch). 

Einbindung in Verkehrsverbünde  

Aufgrund der Lage an der Landesgrenze zu Hessen und unweit des Frankfurter 

Flughafens ist die Landeshauptstadt Mainz eng verwoben mit vielen Zielen in Rhein-

land-Pfalz, aber auch grenzüberschreitend mit der hessischen Landeshauptstadt 

Wiesbaden und dem Großraum Rhein-Main sowie der Stadt Frankfurt am Main. Um 

dieser komplexen Ausgangslage Rechnung zu tragen, ist die Stadt Mainz Mitglied im 

Verkehrsverbund Mainz-Wiesbaden (VMW) und Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund 

(RNN). Des Weiteren hat die Stadt Mainz einen Gaststatus im Rhein-Main-

Verkehrsverbund (RMV). Ein großer Vorteil dieser Kooperationen besteht dabei im 

Angebot des Übergangstarifs. ÖPNV-Kunden haben die Möglichkeit mit dem Erwerb 

einer Verbundkarte verbundübergreifend alle öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. 

1.1.3 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Aufstellung des Nahver-

kehrsplans 

1.1.3.1 Europäischer Rechtsrahmen 

Am 3. Dezember 2009 ist die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 über öffentliche Per-

sonenverkehrsdienste auf Schiene und Straße (im Folgenden VO 1370/2007) in 

Kraft getreten. Zweck der VO 1370/2007 ist es, gemeinschaftsweit einheitlich festzu-

legen, welche Maßnahmen die zuständigen Behörden ergreifen können, um im Inte-

resse des Gemeinwohls Verkehrsdienste im ÖPNV sicherzustellen. Hierzu legt die 

VO 1370/2007 die Bedingungen fest, unter denen die zuständigen Behörden den 

Betreibern Ausgleichsleistungen und/oder ausschließliche Rechte im Gegenzug für 

die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewähren können. Solche Aus-

gleichsleistungen und/oder ausschließliche Rechte dürfen in der Regel nur durch ei-

nen zwischen der zuständigen Behörde und dem Verkehrsunternehmen geschlos-
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senen öffentlichen Dienstleistungsauftrag gewährt werden. Nach den Vergaberegeln 

der VO 1370/2007 werden öffentliche Dienstleistungsaufträge in der Regel im Wege 

eines wettbewerblichen Verfahrens vergeben. Neben der wettbewerblichen Vergabe 

sieht die VO 1370/2007 aber auch Möglichkeiten für Direktvergaben vor.  

Der Nahverkehrsplan der Stadt Mainz bildet für die künftige Vergabe von öffentli-

chen Dienstleistungsaufträgen eine wichtige Grundlage, da die gemeinwirtschaftli-

che Verpflichtung durch den Nahverkehrsplan konkretisiert werden kann. 

1.1.3.2 Bundesrecht (PBefG) 

Das Personenbeförderungsgesetzt (PBefG) wurde zum 1. Januar 2013 grundlegend 

überarbeitet, um die VO 1370/2007 im nationalen Recht zu berücksichtigen. 

Thema Nahverkehrsplan im PBefG 

Der Nahverkehrsplan wurde dabei in seiner Funktion gestärkt. So wurde der § 8 

PBefG neu gefasst und legt fest, dass die ÖPNV-Aufgabenträger für die Aufstellung 

des Nahverkehrsplans zuständig sind: 

ĂF¿r die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevºlkerung mit Ver-

kehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr sind die von den Ländern be-

nannten Behörden (Aufgabenträger) zustªndigñ (Ä 8 Abs. 3 Satz 1 PBefG). 

Hierf¿r soll der Aufgabentrªger ĂAnforderungen an Umfang und Qualitªt des Ver-

kehrsangebots, dessen Umweltqualität sowie die Vorgaben für die verkehrsmittel-

übergreifende Integration der Verkehrsleistungen in der Regel in einem Nahver-

kehrsplanñ definieren.   

Thema Barrierefreiheit im Nahverkehrsplan 

Als zentrales Thema ist in der novellierten Fassung des PBefG die Barrierefreiheit 

ein wichtiger Aspekt. Hier werden weitreichende konkrete Anforderungen an den 

Nahverkehrsplan gestellt: 

ĂDer Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch einge-

schränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentli-

chen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit 

zu erreichen. Die in Satz 3 genannte Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan 

Ausnahmen konkret benannt und begründet werden. Im Nahverkehrsplan werden 

Aussagen ¿ber zeitliche Vorgaben und erforderliche MaÇnahmen getroffen.ñ (Ä 8 

Abs. 3 PBefG). 

Der vorliegende NVP kommt daher dem Aspekt der Barrierefreiheit in besonderem 

Maße nach. 

Beteiligungsverfahren am Nahverkehrsplan 

Zur Beteiligung an der Erstellung des Nahverkehrsplans wird Folgendes ausgesagt: 
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ĂBei der Aufstellung des Nahverkehrsplans sind die vorhandenen Unternehmer früh-

zeitig zu beteiligenñ (Ä 8 Abs. 3 PBefG). Dies wurde in der Stadt Mainz bei der Erar-

beitung dahingehend berücksichtigt, dass die MVG im Arbeitskreis mitwirkte. Weite-

re Verkehrsunternehmen, wie u.a.  die ORN und ESWE, aber auch tangierte und in-

teressierte Institutionen, Organisationen sowie politische Vertreter wurden zum Nah-

verkehrsforum eingeladen und zu den einzelnen Themen mit eingebunden. 

Rechtliche Wirkung des Nahverkehrsplans 

Die rechtliche Wirkung des Nahverkehrsplans ist in § 8 Abs. 3a PBefG definiert, in 

dem die Berücksichtigung des Nahverkehrsplans bei den Vergabeverfahren von Li-

niengenehmigungen festgelegt ist:  

ĂDie Genehmigungsbehºrde wirkt im Rahmen ihrer Befugnisse nach diesem Gesetz 

und unter Beachtung des Interesses an einer wirtschaftlichen Verkehrsgestaltung an 

der Erfüllung der dem Aufgabenträger nach Absatz 3 Satz 1 obliegenden Aufgabe 

mit. Sie hat hierbei einen Nahverkehrsplan zu ber¿cksichtigen (é)ñ. Hierdurch ist die 

Funktion des Nahverkehrsplans gegenüber dem PBefG in der alten Fassung deut-

lich gestärkt, da die Berücksichtigung durch die Genehmigungsbehörde bisher eine 

ĂKann-Bestimmungñ war. Ergªnzt wird dies durch Ä 13 Abs. 2b PBefG:  

ĂWerden im ºffentlichen Personennahverkehr mehrere Anträge gestellt, die sich 

ganz oder zum Teil auf die gleiche oder im Wesentlichen gleiche Verkehrsleistung 

beziehen, so ist die Auswahl des Unternehmers danach vorzunehmen, wer die beste 

Verkehrsbedienung anbietet. Hierbei sind insbesondere die Festlegungen eines 

Nahverkehrsplans im Sinne des § 8 Absatz 3 zu ber¿cksichtigen.ñ  

Einer Vereinbarung über eine gemeinwirtschaftliche Leistung, nach Ausschreibung 

oder nach Direktvergabe, geht eine Vorinformation (Vorabbekanntmachung) voraus 

(§ 8a Abs. 2 PBefG). In dieser Vorinformation legt der Aufgabenträger fest, welche 

Standards für den Verkehr gelten sollen und von dem Unternehmen für eigenwirt-

schaftliche Verkehre zuzusichern sind. Dabei können und sollen sich die Standards 

aus dem Nahverkehrsplan entwickeln, eine direkte Rechtspflicht besteht nicht.  

§ 13 Abs. 2 Nr. 3d PBefG bestimmt, dass eine Liniengenehmigung nicht erteilt wer-

den darf, Ăwenn der beantragte Verkehr einzelne ertragreiche Linien oder ein Teil-

netz aus einem vorhandenen Verkehrsnetz oder aus einem im Nahverkehrsplan im 

Sinne des § 8 Absatz 3 festgelegten Linienb¿ndel herauslºsen w¿rde.ñ 

Die wesentlichen Anforderungen wie Linienweg, Haltestellen, Bedienungshäufigkeit, 

Bedienungszeiten, Anschlusssicherung und Barrierefreiheit sollten daher im Nahver-

kehrsplan enthalten sein und werden dementsprechend gewürdigt. 

1.1.3.3 Nahverkehrsgesetz Rheinland-Pfalz 

Den landesrechtlichen Gesetzesrahmen für den ÖPNV stellt das Landesgesetz über 

den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz ï NVG) Rheinland-Pfalz 
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vom 17. November 1995 dar. Danach ist Ăin allen Bereichen des Landes eine aus-

reichende Bedienung der Bevºlkerung mit Verkehrsleistungenñ sicherzustellen.  

Aufgabenträgerschaft 

Den Landkreisen und kreisfreien Städten als Aufgabenträger für den ÖPNV insbe-

sondere auf der Straße obliegt die Planung, Gestaltung und Finanzierung des ÖPNV 

nach den Zielvorgaben des Gesetzes (§ 4 NVG). Sie nehmen die Aufgabe als freie 

Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit wahr, sie 

sind damit zuständige Behörde für die Erteilung von öffentlichen Dienstleistungsauf-

trägen im Sinne der VO 1370/2007 (§ 5).  

Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr sind die beiden Zweckver-

bände des Schienenpersonennahverkehrs Nord und Süd. Die Zweckverbände kön-

nen im Einvernehmen mit den zuständigen Aufgabenträgern auch die Gestaltung 

regionaler Busverkehre ¿bernehmen, Ăsoweit diese Verkehre eine dem Schienen-

personennahverkehr vergleichbare Bedienungsaufgabe erf¿llenñ (Ä 6 NVG). 

Die Verkehrsunternehmer sollen die Aufgabenträger bei der Planung und Gestaltung 

des ÖPNV unterstützen (§ 7 NVG). 

Nahverkehrsplan 

Ä 8 NVG besagt:ñ Jeder Aufgabentrªger (...) soll einen Nahverkehrsplan aufstellen. 

(...) Im Nahverkehrsplan sollen die Ziele und Rahmenvorgaben für die Entwicklung 

des öffentlichen Personennahverkehrs festgelegt werden. (...)ñ. Im Abs. 3 wird das 

Zusammenwirken der Beteiligten beschrieben: ĂDer Nahverkehrsplan ist im Beneh-

men mit den zustªndigen regionalen Planungsgemeinschaften aufzustellenñ. Alle ¿b-

rigen Gebietskörperschaften, Behörden und sonstige zu Beteiligende sollen bera-

tend mitwirken. 

Zu den Inhalten des Nahverkehrsplans werden in § 8 NVG Aussagen gefordert zu: 

1. den verkehrspolitischen Zielen, 

2. dem Netz des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich seiner Ver-

knüpfungspunkte sowie der Schnittstellen mit dem motorisierten und nicht 

motorisierten Individualverkehr, 

3. der Fahrplangestaltung, der Bedienungshäufigkeit, der Taktdichte und den 

Anschlussbeziehungen an den Verknüpfungspunkten, 

4. den Maßnahmen einer alternativen Verkehrsbedienung, wie insbesondere 

Personennahverkehrsdienste auf Abruf mit Kleinbussen, Taxen und Miet-

wagen, 

5. der Tarifgestaltung einschließlich Kooperationsmaßnahmen im Tarifbereich, 

6. den Vertriebssystemen, 
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7. der baulichen Gestaltung und Ausstattung des Verkehrsnetzes, von Bahn-

höfen einschließlich ihres Umfeldes, Haltestellen und zentralen Umsteigean-

lagen, 

8. den Maßnahmen zur Beschleunigung des öffentlichen Personennahver-

kehrs,  

9. den Standards der zum Einsatz kommenden Fahrzeuge des öffentlichen 

Personennahverkehrs, 

10. der Berücksichtigung der Belange von behinderten und alten Menschen, von 

Kindern, von Familien mit Kindern und von Frauen und 

11. der Einhaltung von Tariftreue durch die ausführenden Busunternehmen und 

ihre Subunternehmen. 

Der Nahverkehrsplan soll Aussagen zu seiner Umsetzung und Finanzierung enthal-

ten. 

Tariftreue 

Nach § 5 Abs. 4 NVG ist geregelt, dass bei der Vergabe von öffentlichen Dienstleis-

tungsaufträgen nach Artikel 5 Abs. 3 der VO 1370/2007, also einer wettbewerblichen 

Vergabe, § 97 Abs. 2 bis 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und 

die §§ 3 bis 7 des Landestariftreuegesetzes vom 1.Dezember 2010 (GVBl. S. 426) in 

der jeweils geltenden Fassung gelten. 

Bei eventuellen Vergaben nach Artikel 5 Abs. 2 (NVG) gelten die §§ 3 bis 7 des 

Landestariftreuegesetzes in der jeweils geltenden Fassung, entsprechend. Daher 

wird im Kapitel 3.5.4 eine Vorgabe zur Tariftreue aufgenommen. 

1.1.4 Aufstellungsverfahren NVP 

Mit der vorliegenden Fortschreibung des Nahverkehrsplans wurde im Sommer 2017 

begonnen. Der bisherige Nahverkehrsplan hatte eine Laufzeit von 2012 bis 2017. 

Mit der Ausarbeitung wurde das Verkehrsplanungsbüro PTV Transport Consult 

GmbH im Juni 2017 beauftragt. Schwerpunkte waren vor allem die Herstellung der 

gesetzlich geforderten Barrierefreiheit sowie die Begleitung der Zielliniennetzplanung 

der Stadt und der MVG.  

Begleitet wurde die Bearbeitung durch einen Arbeitskreis bestehend aus Stadtver-

waltung, MVG und dem Gutachterbüro. 

Beteiligt wurde darüber hinaus im Rahmen von zwei Nahverkehrsforen, welche am 

13.12.2017 und 08.05.2018 im Mainzer Rathaus stattfanden und einem breiten 

Spektrum tangierter sowie interessierter Institutionen, der Politik und insbesondere 

Mainzer Bürgern und Bürgerinnen die Möglichkeit gaben, ihre Ideen in die weiteren 

Planungsüberlegungen mit einzubringen. Die Ergebnisse der Foren wurden doku-
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mentiert und können auf der Internetseite www.mainz.de/nvp nachvollzogen werden. 

Diese flossen in die Bearbeitung mit ein. 

Darüber hinaus wurden die Ortsvorsteher und Ortvorsteherinnen am 26.April und 

2.Mai 2018 sowie anschließend die Mitglieder der Ortsbeiräte in vier Blockterminen 

über den Stand der Bearbeitung zum Zielliniennetz (Kapitel 5) informiert und Vor-

schläge diskutiert. 

Der Verkehrsausschuss wurde regelmäßig über den Fortgang der Arbeiten unter-

richtet, so am 15.11.2017, 12.06. sowie 22.08.2018. 

Weitere Schritte waren die Beteiligung der Träger Öffentlicher Belange und der be-

nachbarten Gebietskörperschaften und Aufgabenträger (Anhörungszeitraum 02. bis 

30.11.2018). 

1.2 Strategische und politische Ziele für die Verkehrsentwicklung in 

Mainz 

Die Stadt Mainz steht wie viele andere Städte vor der Aufgabe, die Attraktivität und 

Qualität der Stadt zu sichern und zu erhöhen. Hierfür stellt der öffentliche Personen-

nahverkehr (ÖPNV) den wesentlichen Baustein und Hebel dar, um die grundsätzli-

chen politischen Ziele der zukünftigen Verkehrsentwicklung in Mainz zu erreichen. 

Diese wurden bereits im Jahr 2017 verºffentlichen ĂMasterplan 100% Klimaschutzñ 

in folgenden fünf Grundstrategien zusammengefasst: 

1. Verkehrsvermeidung 

2. Mobilitätsmanagement 

3. Verkehrsverlagerung vom MIV zum ÖPNV 

4. Verkehrsverlagerung vom Kfz- zum Radverkehr 

5. Effizienterer MIV und ÖPNV 

Der Einsatz bzw. die Nutzung umweltfreundlicherer, flächensparender Mobilität er-

höht die Lebensqualität im städtischen Raum, denn die Reduzierung von Emissio-

nen, Lärm und Versiegelung leistet nicht nur einen entscheidenden Beitrag zur Er-

reichung der Klimaschutzziele, sondern trägt wesentlich zur Gewährleistung der Ge-

sundheit der B¿rgerinnen und B¿rger bei. Mainz als Ălebenswerte Stadtñ kann wiede-

rum potenzielle Arbeitgeber sowie -nehmer bei der Wahl ihres Wohnortes bzw. bei 

der Standortwahl positiv beeinflussen. Aus diesem Grund unterstützen die von den 

Strategien verfolgten Ansªtze ĂVerkehrsvermeidungñ, ĂVerkehrsverlagerungñ sowie 

ĂEffizienzsteigerung der Verkehrsmittelñ auch Ziele aus den Bereichen Stadt-

entwicklung, Umweltschutz und Wirtschaftsförderung. Dies ergibt sich nicht zuletzt 

bereits aus der Notwendigkeit, Planungsprozesse ganzheitliche zu gestalten, das 

http://www.mainz.de/nvp
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heißt Verkehr, Stadtentwicklung und Umwelt im direkten Zusammenhang zu be-

trachten. 

1.2.1 Übergeordnete Ziele der Stadtentwicklung 

Da der städtische Verkehr zunehmend zum Flächenproblem wird, ist aus Sicht der 

Stadtentwicklung oberstes Planungsprinzip für den Themenbereich Verkehr die Mi-

nimierung von Verkehrsflächen. Aufgrund dieser Flächenansprüche des Verkehrs 

wurden im Rahmen des Flächennutzungsplans sogenannte Planungsleitlinien abge-

leitet, die eine stadt-, umwelt- und sozialverträgliche Abwicklung des Verkehrs ge-

währleisten sollen. Im ÖPNV wird dabei aufgrund seines geringeren Flächenan-

spruchs gegenüber dem motorisierten Verkehr (MIV) die Chance der Reduzierung 

von Verkehrs- und Versiegelungsflächen gesehen. Deshalb wird bei der Planung 

von neuen bzw. erweiterten Stadtentwicklungsachsen auch eine Binnenentwicklung 

angestrebt, d.h. eine Funktionsanlagerung erfolgt an zentral gelegenen Abschnitten 

von (bestehenden) ÖPNV-Entwicklungsachsen. 

Des Weiteren sind ebenso konkrete Planungsansätze der Stadtentwicklung zu nen-

nen, wie zum Beispiel die (Teil-)Umwidmung von Straßenflächen zugunsten flä-

chensparsamer, umweltverträglicher Verkehrsmittel (zum Beispiel Busspuren) oder 

die Einrichtung von ĂAuffangparkplªtzenñ f¿r Pendler (Kapitel 7.1.3) an wichtigen 

Verknüpfungspunkten von ÖV/ÖPNV-Zubringerstrecken. Ferner werden auch durch 

rechtliche Regelungen wie die Stellplatzsatzung und den darin integrierten Ă¥PNV-

Bonusñ zusªtzliche verkehrliche Infrastrukturen eingespart. Folgerichtig besitzt die 

Förderung des ÖPNV ï und darüber hinaus aller Verkehrsmittel des Umwelt- bzw. 

Mobilitätsverbunds ï für die Stadtentwicklung einen hohen Stellenwert, weil sie zu-

sätzlich zu Leitbildern der Stadtentwicklung (zum Beispiel ĂStadt der kurzen Wegeñ) 

ganz wesentlich zur Minimierung von Verkehrswegen und -flächen beiträgt. 

1.2.2 Übergeordnete Ziele des Umweltschutzes 

Die Stadt Mainz verfolgt bereits seit über 20 Jahren Klimaschutz-, Luftreinhalte- so-

wie Lärmschutzziele. Mit der Fortschreibung und steten Überprüfung wichtiger 

Fachplªne, wie u.a. dem ĂLuftreinhalteplan Mainzñ [2016-2020]1 und dem ĂLªrmakti-

onsplan Mainzñ [2016]2 werden - unter Einbindung bereits bestehender Planungen - 

kontinuierlich Ursachen für Grenzwertüberschreitungen dokumentiert und Maßnah-

men entwickelt, durch welche u.a. Emissionen von Luftschadstoffen sowie Lärm 

durch Straßenverkehr (einschließlich der Straßenbahn) reduziert werden sollen. 

                                                
1 Am 18.12.2018 wurde der ĂLuftreinhalteplan Mainzñ [2016-2020] in einer überarbeiteten Fas-
sung vom Stadtrat Mainz beschlossen. 
2 Die Stadt Mainz hat die Fortschreibung des Lärmaktionsplans im Jahr 2018 überprüft. Aus der 
Prüfung der Verwaltung, unter Würdigung der Anregungen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung, 
ergabt sich keine Erfordernis zur Überarbeitung der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der 
Stadt Mainz aus dem Jahr 2016. 



Nahverkehrsplan 2019-2023 Stadt Mainz 

  
 
 

Ò 2019 PTV Transport Consult GmbH Seite 23/180 

 
 
 

Auch der bereits erwªhnte ĂMasterplan 100% Klimaschutzñ definierte 17 Maßnah-

men f¿r das Handlungsfeld ĂMobilitªtñ, welche sich zu den in Kapitel 1.2 aufgeliste-

ten Grundstrategien zuordnen lassen und den ÖPNV zum Teil direkt betreffen. Die-

ser nimmt beim Thema Umweltschutz eine Doppelrolle ein, denn einerseits ist der 

ÖPNV selbst Emittent und für Luftverschmutzung sowie Lärm ursächlich, anderer-

seits bietet er systemimmanente Potenziale für eine nachhaltigere Mobilität. So führt 

der ÖPNV als Rückgrat des Umwelt- bzw. Mobilitätsverbundes grundsätzlich zu ei-

ner verbesserten CO2-Bilanz und leistet einen wichtigen Beitrag zur Luftreinhaltung 

und zum Lärmschutz. Auch der Einsatz sparsamer (batterie- und/oder brennstoffzel-

lenbetrieben) sowie besser ausgelasteter Busse und Bahnen trägt dazu bei, die Effi-

zienz des ÖPNV zu steigern. 

Erarbeitung des Masterplan ĂMį - Green City Mainzñ 

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat insgesamt 61 Städte, darunter auch die Lan-

deshauptstadt Mainz, wegen zu hoher Stickstoffdioxidwerte in der Luft verklagt. Da-

raufhin hat die Bundesregierung ein Fºrderprogramm als ĂSofortprogramm saubere 

Luft 2017-2020ñ aufgesetzt, an dem sich die Stadt Mainz mit dem Masterplan ĂMį - 

Green City Mainz" beteiligt. Gemeinsam mit den Mainzer Stadtwerken und der 

Mainzer Mobilität erarbeitete die Stadt Mainz Maßnahmen, welche den fünf folgen-

den Handlungsfeldern zugeordnet wurden: Digitalisierung, Vernetzung, Radverkehr, 

Urbane Logistik, Elektrifizierung. Innerhalb dieser Handlungsfelder wurden auch 

zahlreiche Maßnahmen, die den ÖPNV betreffen, entwickelt. Die Förderung von 

Bussen und Bahnen soll neben der Reduzierung der Stickoxid-Emissionen auch das 

drohende Dieselfahrverbot verhindern. Der Masterplan ĂMį - Green City Mainz" wur-

de im Sommer 2018 vom Stadtrat beschlossen und dient nun als Grundlage für die 

Erstellung von Förderanträgen. Auf die im Masterplan erarbeiteten ÖPNV-

Maßnahmen und deren Beitrag zur Erreichung einer sauberen Stadt wird im Kapitel 

7.2 näher eingegangen. 

1.2.3 Übergeordnete Ziele aus dem Bereich Kundenfokus und Soziale 

Standards 

Über die genannten Ziele der Kundenbetreuung und der sozialen Standards, die im 

Einzelnen im Kapitel 3 definiert werden hinaus, stehen auf übergeordneter Ebene 

folgende Ziele im Zentrum: 

Kundenfokus  

Um zusätzliche Kunden zu gewinnen und Bestandskunden zu binden, wird das An-

gebot im Gesamtsystem kontinuierlich optimiert. Mit Hilfe interner und externer Da-

ten erfolgt eine regelmäßige Überprüfung des Angebots. Dazu erfolgt eine automati-

sierte Erhebung von Ein- und Aussteigerdaten. 
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Zusätzlich werden Kapazitätsengpässe im Netz regelmäßig kontrolliert und Vor-

schläge zu deren Beseitigung erarbeitet. Darüber hinaus werden Optimierungsmög-

lichkeiten im Liniennetz weiterverfolgt, so nimmt die MVG z.B. zur Verbesserung der 

Pünktlichkeit und Anschlusssituationen Analysen vor und erarbeitet Maßnahmenvor-

schläge. Resultierende Maßnahmen werden dann zwischen Stadt und MVG abge-

stimmt. Dabei werden besondere Bedürfnisse einzelner Nutzergruppen berücksich-

tigt.  

Auch der barrierefreie Ausbau der Haltestellen steht im Fokus der ÖPNV-Kunden. 

Zur Sicherstellung des behindertengerechten Zugangs zum ÖPNV, wird die Schaf-

fung der Barrierefreiheit bis 2022 angestrebt. Zusätzlich wird den Kunden ein umfas-

sender Service entsprechend der unter Kapitel 3.4 formulierten Qualitätsstandards 

bereitgestellt. 

Die Bereitstellung und Unterhaltung von Infrastrukturausstattung (Haltestellen, Fahr-

zeuge, besondere Ausstattungen der Busse und Straßenbahnen) wird entsprechend 

der Vorgaben im Kapitel 3.3 durchgeführt. 

Soziale Standards 

Um drohende Wettbewerbsverzerrungen oder Lohndumping bei der Erbringung des 

öffentlichen Nahverkehrs in Mainz zu vermeiden, werden über den Nahverkehrsplan 

formale soziale Standards vorgegeben. Dazu gehören folgende Punkte: 

Ô Tariftreue entsprechend Kapitel 3.5.4 

Ô Erweiterte Altersabsicherung für die Mitarbeiter durch zusätzliche Angebote be-

trieblicher Altersvorsorge 

Ô Übernahme von Beschäftigten bei Betreiberwechsel 

Ô Zertifizierung zur ĂVereinbarkeit von Beruf und Familieñ 

Ô Verpflichtung der ĂCharta der Vielfaltñ 

Ô Gesundheitsförderung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch unterneh-

mensinterne Angebote 

1.2.4 Ergebnis: Ziele und Schwerpunkte des Nahverkehrsplans 

Zusammenfassend können aufgrund der politischen Ziele der Stadt Mainz und der 

rechtlichen Veränderungen folgende zentrale Themen dieser Fortschreibung des 

Nahverkehrsplans festgestellt werden: 

Ô Thema Barrierefreiheit: Zusätzlich zu den bisherigen Maßnahmen zur barriere-

freien Ausgestaltung des ÖPNV in Mainz, werden nun einheitliche konkrete An-

forderungen für eine umfassende Barrierefreiheit aufgestellt. Auf Basis einer 

kompletten Erhebung aller Haltestellen mit einer Vielzahl von Einzelkriterien so-

wie einer Kategorisierung der Haltestellen und Priorisierung des Ausbaus kann 
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ein klares Vorgehen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Definition 

von Ausnahmen durchgeführt werden. 

Ô Thema Zielliniennetz: Auf der Grundlage bereits festgestellter Schwachstellen im 

Netz, der Wünsche aus den Stadtteilen, der zu erwartenden Stadtentwicklung 

und der festgestellten nicht an die Nachfrage angepassten Angebote wurde ein 

neues Zielliniennetz für die Buslinien erstellt. Ziel ist, dieses Netz nachfragean-

gepasst zu gestalten, nachfragestarke Relationen möglichst ohne Umstieg zu 

bedienen und eine möglichst gute Abstimmung vertakteter Linien herzustellen.  

Ô Thema Intermodalität: Ergänzend zum ÖPNV sollen verstärkt abgestimmte in-

termodale Angebote weiterentwickelt werden. Neben den Möglichkeiten des Bi-

ke-Sharing sollen auch On-Demand-Angebote ermöglicht werden, die individuel-

len Mobilitätsbedürfnissen am besten entsprechen.  

Ô Thema Umwelt und Klimaschutz: Ein besonderer Fokus dieser Fortschreibung 

liegt auf Maßnahmen zur Luftreinhaltung, zum Lärm- und Klimaschutz. Hierfür 

dienen insbesondere Vorgaben für die Fahrzeugtechnik. 
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Die zukünftige Entwicklung des ÖPNV ist maßgeblich davon abhängig, wie sich die 

Raumstruktur und die Bevölkerung in den einzelnen Stadtteilen und Quartieren wei-

terentwickelt und die Nachfrage sich ändert.  

2.1 Bevölkerung und Raumstruktur 

Im Folgenden werden die Raumstruktur und die Bevölkerung im Zusammenhang mit 

den zu erwartenden Entwicklungen in der ÖPNV-Nachfrage beleuchtet. 

2.1.1 Raumstruktur 

Die Stadt Mainz ist in 15 Stadtteile aufgeteilt, die unterschiedliche Strukturen aufwei-

sen. In der Kernstadt liegen die Ortsbezirke des Stadtzentrums Altstadt und Neu-

stadt. Sie sind umgeben von den Ortsbezirken Mombach, Gonsenheim, Hartenberg-

Münchfeld, Oberstadt, Bretzenheim, Weisenau und Hechtsheim. Außerhalb der 

Kernstadt als eigene abgegrenzte Ortsbezirke liegen Finthen, Drais, Lerchenberg, 

Marienborn, Laubenheim und Ebersheim. 

Nahezu alle Ortsbezirke außerhalb der Innenstadt verfügen über ein Stadtteilzent-

rum, in dem die Versorgung des täglichen Bedarfs getätigt werden kann, sowie wei-

tere Versorgungsmöglichkeiten bestehen (z.B. Ortsverwaltungen, Stadtteilbibliothe-

ken, Ärzte, etc). Lediglich in Marienborn fehlt eine zentrale Nahversorgungsmöglich-

keit, allerdings bietet das Gutenberg-Center direkt hinter der Ortsteilgrenze sehr gute 

Angebote. Die Stadtteile mit ihren Zentren sind in Abbildung 1 dargestellt. 

2 Nachfragestruktur und Prognoseszenario 
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Abbildung 1: Stadtteile mit Stadtteilzentren 

2.1.2 Bevölkerungsstruktur und Demografie 

Die Stadt Mainz ist in Verkehrszellen eingeteilt. Diese dienen einer Einteilung der 

Stadt in ähnlich strukturierte Gebiete, um die Verkehrsnachfrage abbilden zu kön-

nen. Aufgrund der unterschiedlichen Einwohnerdichten in den verschiedenen städti-

schen Gebieten sind sie unterschiedlich groß. In Abbildung 2 ist die Einwohnerdichte 

in den einzelnen Verkehrszellen dargestellt. Hier zeigt sich, dass die Bevölkerung 

vor allem in folgenden Bereichen verdichtet ist: 

Ô Innenstadt (Altstadt und vor allem Neustadt): In der Neustadt werden in einer 

Reihe von Wohnblöcken sehr hohe Dichten erreicht, hier entsteht ein besonderer 

Erschließungsbedarf durch den ÖPNV. 
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Ô Weitere stark verdichtete Gebiete befinden sich in Gonsenheim, Mombach, 

Finthen (Nord), Hartenberg-Münchfeld, Oberstadt, Marienborn und Weisenau, 

häufig in Räumen mit teilweiser Hochhausbebauung. 

Ô Nur geringere Dichten bzw. kleinere Flächen mittlerer Dichten finden sich in 

Ebersheim, Laubenheim und Drais. 

 
Quelle: Stadt Mainz / Berechnung und Darstellung PTV 

Abbildung 2: Einwohnerdichten in Mainz 

Demografie 

Die Mainzer Bevölkerung wird voraussichtlich insgesamt anwachsen. Große neue 

Wohngebiete lassen erwarten, dass bis zum Jahr 2030 deutliche Verdichtungen im 

Bereich Heiligkreuzviertel und im Bereich Zollhafen zu verzeichnen sind. Weitere 

Entwicklungsgebiete sind in Abbildung 3 dargestellt, sie sind mit 50 bis 500 

Wohneinheiten deutlich kleiner als das Heiligkreuzviertel und der Bereich Zollhafen 

geplant. Das mit 500 Wohneinheiten geplante Areal der GFZ-Kaserne wird erst deut-


















































































































































































































































































